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SCHREIBEN1 VON SCHULTHEISS, KLEIN- UND GROSSRAT VON BERN AN DEN
BISCHOF VON BASEL, [ JOHANN KONRAD VON REINACH- HIRTZ-
BACH]

EA VI 2, 1298 c (S . 1300 Zeilen 5- 6)

"Wan über das , durah unseren Läufferbotten . . . überbrachte Andtwort Schreiben

vom 9 . diss , wir unss mit vilfeltigen repetitionen aufhalten wolten , und sol¬

ches dissmalen Zue den Sachen dienlich währe , wurde unss ohnschwer klarlich

Zue erzeigen sein , das unser mit unseren bürgeren des Münsterthals ob : undt

under den felssen habendes ewiges schütz - und burgrecht , und daran hangenden

freyheiten und tractaten weder mund noch schrifftlich Zwar niemahl widerspro¬

chen , aber mit thättlicher einfüehrung allerhand , demselben widrigen Neüwerun-

gen und beschwerden , durch die bey der Landshuldigung gefährlich beschehne



ausslegungen , und durch die von dem Lieuttenant [Statthalter Johann Franz

Mahler ] publicierte Mandata und Arrest betrowungen in der thättligkeit Zue Zer

nichten gessucht worden : dass wir umb keine begruessung Zu fragen schuldig,

und wir nach gesunden verstand des Burgrechts und deutlichen Jnhalt Basseli-

schen Vertrags ohnlaugbar befüegt sseyen , mit unser Münstertalischen Bürgeren

umb Bürgerrechtliche Sachen unss under reden Zue können , ohne das es mit grund

ein nachtheiliger terri torialeingriff , wohl aber ein Vertragmässige befuegsamme

benambset werden kan , und dass nach allen vergeblich vorgekehrten güetlichen

mittlen , und noch ohne gemachte vernünftige und anständige re flexion so übel

vertrösteter remedur und runden abschlag , wir so berechtiget alss bemuessiget

worden , die allein unss noch überig geblibenen mittlen Zue ergreiffen , so auch

von der lieben Nachparschafft verhoffentlich mehr für eine Vertragmässige ab-

getrungene Nothwehr als eine verdächtige bewegung angesehen werden wirt . "

Doch wolle man sich hier bescheiden und die Angelegenheit nicht

weiter ausbreiten , "sonderen Zue beliebiger ohngesaumbter Andworth verdeü-

ten , das gleichwohlen ohne einiche Corrrpromittierung unsers Schutz und Burg-

rechtens . . . wir aus denen in unseren vorigen enthaltenen Gründen güetliche

handlung und mittlung unss nachmalen nit Zue wider sein lassend " . Um aber

unnötig hohe Kosten zu vermeiden und auch "aus anderen vilfältig er¬

heblichen Ursachen"  seien sie , wie bereits angedeutet , nicht bereit,

es deswegen zu einer "weitleüffigen Badischen handlung" [Tagsatzung]
kommen zu lassen . Wenn es ihm , dem Bischof , daher mit seinem Wil¬

len , gute Nachbarschaft zu pflegen , ernst sei , möchten sie ihm

vorschlagen , "das von beiden theilen bevolmechtigte ge sandschafften auf Son-

tag den 21 . dis abends an der Berberg in Nidauw sich einfinden , und so wohl

der kosten als sambtlicher Misshelligkeiten Verglich auss Zue finden trachten

solten ; Alles under überschribenen gedingen , und darüber erfolgte erleütherung,

das von nun an und bis Zue Ausstrag in dem Münsterthal alle handlungen in den

Stand wie unssere Ehrendeputatschafft selbige eingerichtet , ohnalteriert ver¬

bleiben , und wir unssere Münsterthalische Burger insgesambt , also auch der

Bandilier Vuisard [Henri Visard , Venner des Münstertals ] in seiner Charge . . .

ohn angefochten . . . gelassen , und [dass ] wan wider so gegebenes beidersseiti-

ges worth etwas widriges underfangen werden solte , solches für eine würckli-

che feindtthättligkeit geachtet werden ; Hingegen aber auch in unssere Münster-

talische Burger nichts nachtheiliges und ungebürliches vomemmen sollend , so

Zue Unrhue dienen köndte , die wir aber auch darzue nit geneigt wüssen , mögen

auch gar gern Zue geben , das solche güetliche abhandlung und Verglich , iedoch



noch deutlichen Vorbehalt unssers Schutz , und Burgrechtens , heiterer Tracta-

ten und unsserer Münstertalischen Bürgeren daran hangenden freyheiten und

damit wir mit den Worthen des Basslischen Vertrags reden . Jm übrigen dem . . .

Bischoffen einem hochwürdigen thumb =Capitul an Jhren regalien Höchen Lands-

oberkeitrechten und gerechtigkeiten unnachteilig . . . sein solle . Endtlichen

die Zue Münster beschehene protestation und unsere gegen protestation darwi¬

der , in ihrer währtsamkeit oder unwahrtsamkeit bis dahin aussgestelt sein
lassendt.

Da in ohnfehlbar erwartung fürderlichster Andtworth durch abermahligen leüf-

fersbotten und verhoffentliche beliebung unnsers fridlichen Vorschlags alss

unssers endtlichen und lesten endtschlusses ; Auf gethaner Erklährung ruhend,

Wir unsser Veranstaltung bis Ausstrag handeis in ihrem stand verbleiben lassen
werdend . . . .

Geben in unsser Grossen raths Versamblung den . . ."

1 ) Als Dokument "A" bezeichnet.
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